
 
 
 
   Der Bürgermeister 
 
 

 

58507 Lüdenscheid, Rathausplatz 2 
Telefon (0 23 51) 17-0 
E-Mail post@luedenscheid.de 
Internet www.luedenscheid.de 

Stadtverwaltung      58505 Lüdenscheid 

Öffnungszeiten:  
montags 8:30 bis 12:00 Uhr, 14:00 bis 16:00 Uhr 
donnerstags 8:30 bis 12:00 Uhr, 14:00 bis 16:00 Uhr 
Darüber hinaus können individuelle Termine vereinbart werden! 
 
Kinderbetreuung im Rathaus: 
montags von 9:00 bis 12:30 Uhr 
donnerstags von 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:00 Uhr 

Bankverbindungen: 
Sparkasse Lüdenscheid (BLZ 458 500 05) 1040 
       IBAN: DE12 4585 0005 0000 0010 40  BIC: WELADED1LSD 
Volksbank im Märkischen Kreis  (BLZ 447 615 34)  78 11 000 700 
       IBAN: DE20 4476 1534 7811 0007 00   BIC: GENODEM1NRD 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer im SEPA-Lastschriftverfahren: 
DE21ZZZ00000032280 

 
 
 
An alle 
Ratsmitglieder 
 
 
 

 
 
Fachdienst Finanzen, 
Steuern und Beteiligungen 
Rathausplatz 2b 
 
Herr Haarhaus 
Zimmer 261/2. OG 
 
Telefon 17-1676 
Telefax 17-1723 
Sven.Haarhaus@luedenscheid.de 

  
29.11.2016 
 

 
 
Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2017 einschließlich Haushaltssicherungskonzept 
Unterlagen zur Sitzung des Rates der Stadt Lüdenscheid am 12.12.2016 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur Sitzung des Rates der Stadt Lüdenscheid am 12.12.2016 werden auf der Grundlage der 
Beschlussempfehlungen des Hauptausschusses folgende Unterlagen zur Beschlussvorlage 
224/2016 übersandt: 
 
- Ergänzung der Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017 

(Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, auf die Neuanschaffung einer Mikrofon-
Anlage für den Ratssaal zu verzichten), 

- Haushaltssatzung 2017 sowie 
- Ergebnisplan 2017 und Finanzplan 2017. 
 
Darüber hinaus informiere ich Sie über folgende aktuelle Entwicklungen: 
 
Der Landrat des Märkischen Kreises hat mitgeteilt, dass infolge einer geplanten Senkung 
der Landschaftsumlage und weiterer positiver Entwicklungen die Steigerung des Hebesat-
zes der Kreisumlage voraussichtlich geringer ausfallen wird als zunächst mitgeteilt (Entlas-
tung gegenüber dem Stand der Änderungsliste in Höhe von rd. 170.000 €). Der Landrat hat 
darauf hingewiesen, dass die Planungen noch vorläufig sind und zudem unter dem Vorbe-
halt der Zustimmung des Kreistages stehen. 
 
Der zwischenzeitlich durch das Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf zur Änderung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes wurde bislang noch nicht zur Beratung in den Bundestag 
eingebracht. Das ursprünglich avisierte Inkrafttreten der Änderungen zum 01.01.2017 wird 
derzeit in Frage gestellt und eine Verschiebung auf den 01.07.2017 diskutiert, weil die Fi-
nanzierung ungeklärt ist und die Umsetzung in den Kommunen nicht gesichert erscheint.  
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Da zu beiden Entwicklungen noch keine endgültigen Beschlüsse gefasst sind, sind sowohl 
die Entlastung im Bereich der Kreisumlage als auch zusätzliche Personalaufwendungen für 
den Unterhaltsvorschussbereich noch nicht im Haushalt berücksichtigt. Auch wenn die zu-
sätzlich notwendigen Personalaufwendungen derzeit nicht abschließend beziffert werden 
können, sollten diese durch die avisierte Entlastung im Bereich der Kreisumlage kompen-
siert werden können. 
 
Sollten Sie noch Fragen zu diesem Schreiben oder den beigefügten Anlagen haben, rufen 
Sie mich bitte einfach unter der Telefonnummer 02351-171676 an. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
im Auftrag 
 
gez. Haarhaus 
 
Sven Haarhaus 


